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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1957

Norm

UWG §10

Rechtssatz

Angestelltenbestechung kann auch bei Zuwendung zwecks bevorzugter Zahlungsabwicklung gegeben sein. Das

Bestechungsmittel kann gegenüber dem Bestechenden auch dann für verfallen erklärt werden, wenn es durch

Aufrechnung des Bestochenen dem Wert nach an den Bestecher zurückgelangt war.

Veröff: NJW 1957,1243
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*D*
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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